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E i n l a d u n g zu drei Ortschaftskonferenzen 

 

Vorstellung des Soll-Konzeptes im Rahmen des ländlichen Wegenetzkonzeptes 

 
 

Im Auftrag der Stadt Xanten erarbeitet ein Ingenieurbüro aus Enger bis Herbst 2017 ein 

ländliches Wegenetzkonzept für den Außenbereich des gesamten Stadtgebietes. 

Ziel des Konzeptes ist es, ein zukunftsfähiges und bedarfsgerechtes Wegenetz zu erhalten, das 

die Interessen der unterschiedlichen Nutzergruppen berücksichtigt und der Entwicklung des 

gemeindlichen Freiraumes dient. 

Aus diesem Grunde werden alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu drei 

Ortschaftskonferenzen eingeladen. 

 

Am Montag, den 04. September 2017, 18.00 Uhr für die Stadtbezirke Vynen/ Obermörmter/ 

Marienbaum im Kath. Teilstandort Marienbaum der Viktor-Schule Xanten, Emil-

Underberg-Straße 25, 46509 Xanten 

 

Am Mittwoch, den 06. September 2017, 18.00 Uhr für die Stadtbezirke Xanten/Birten im 

Ratssaal, Rathaus Xanten, Karthaus 2, 46509 Xanten 

 

Am Donnerstag, den 07. September 2017, 18.00 Uhr für die Stadtbezirke Wardt/ Lüttingen 

in der Hagelkreuzschule Lüttingen, Pantaleonstraße 13, 46509 Xanten 

 

Im Rahmen der Veranstaltungen haben alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihr 

individuelles Wissen in die Erarbeitung des Konzeptes einzubringen und teilzunehmen. 

Sämtliche Hinweise, Anregungen, Einwände und Bedenken werden aufgenommen und in der 

Konzepterstellung berücksichtigt. 

Xanten, den 07. August 2017 
In Vertretung: 
 
gez. 
 
Niklas Franke 
Technischer Dezernent 
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Bekanntmachung 
 
 
Bei der Stadt Xanten ist ab Herbst 2017 das Amt der Schiedsperson und der stellvertretenden 

Schiedsperson neu zu besetzen. Die Schiedspersonen werden durch den Rat der Stadt Xanten 

gewählt und durch den Direktor / die Direktorin des Amtsgerichtes Rheinberg bestätigt. Die 

Amtszeit beträgt jeweils 5 Jahre. Es handelt sich um eine ehrenamtliche Tätigkeit.  

 

Die Schiedspersonen müssen die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter besitzen und 

dürfen nicht unter Betreuung stehen. Weiterhin sollen die Schiedspersonen mindestens das 30. 

Lebensjahr, aber noch nicht das 70. Lebensjahr vollendet haben und in Xanten wohnhaft sein. 

Bürgerinnen und Bürger, die an dem Schiedsamt interessiert sind, werden gebeten, sich bis 

zum 15.09.2017 beim Bürgermeister der Stadt Xanten, Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit 

und Ordnung, Karthaus 2, 46509 Xanten, schriftlich zu bewerben. Für weitere Auskünfte steht 

der Fachbereichsleiter Herr Tobias Fuß unter der Telefonnummer 02801/772-240 während der 

Dienststunden zur Verfügung.  

 
Xanten, 15.08.2017 
 
gez. 
 
Franke 
Allgemeiner Vertreter  
 
 

 


